
Einverständniserklärung 

Hiermit erklären wir uns mit der Ausstellung eines der folgenden Ausweisdokumente für 

unsere Tochter oder unseren Sohn einverstanden: 

⃝  Reisepass      

⃝  Personalausweis    ⃝  vorläufiger Personalausweis 

Personalien des Kindes 

Familienname       Vorname 

 

Geburtsdatum 

 

Bitte beachten: 

Ein Personalausweis wird nicht von allen Staaten der Welt als Reisedokument anerkannt. Die 

von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemachten Aussagen sind lediglich 

Einreiseempfehlungen, da sich die Einreisebestimmungen täglich ändern können.  

Wir bestätigen hiermit, dass wir uns vor Antritt einer Reise bei der jeweiligen 

Auslandsvertretung des Einreiselandes vergewissern, ob dieser Staat das ausgestellte 

Dokument akzeptiert.  

Mutter  

Familienname       Vorname 

 

Geburtsdatum 

       _____________________________________ 

Datum       Unterschrift der Mutter 

Vater 

Familienname       Vorname 

 

Geburtsdatum 

       _____________________________________ 

Datum       Unterschrift des Vaters 

 

 

Bitte Rückseite beachten! 



Sorgeerklärung (auch Sorgerechtserklärung genannt) 

⃝  Die Eltern des Kindes sind nicht miteinander verheiratet und haben eine Erklärung 

 darüber abgegeben, dass die elterliche Sorge gemeinsam ausgeübt wird.  

 Wenn die Eltern des Kindes nicht miteinander verheiratet sind:  

 Ein bestehender Sorgerechtsbeschluss muss vorgelegt werden.  

  

⃝  Es wurde keine Erklärung darüber abgegeben, dass die Eltern die elterliche Sorge            

  gemeinsam übernehmen.  

     ------------------------------------------------------------- 

     Unterschrift der Mutter 

Hinweise 

 Alter Personalausweis, alter Reisepass des Kindes oder deutsche bzw. ins 

Deutsche übersetzte Geburtsurkunde ist bei der Antragsstellung vorzulegen. 

 Das Kind muss von Geburt an, bei der Antragsstellung persönlich erscheinen.  

 Biometrisches Lichtbild, Größe und Augenfarbe sind bei der Beantragung 

anzugeben. 

 In folgenden Fällen muss mindestens ein Elternteil das Kind, die Jugendliche 

oder den Jugendlichen begleiten: 

 

 wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller bei der Beantragung des 

Personalausweises unter 16 Jahre alt ist   

 wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller bei der Beantragung des 

Reisepasses unter 18 Jahre alt ist  

 

 Die Ausweise der gesetzlichen Vertreter sind vorzulegen. Es genügt, wenn der 

vorsprechende Elternteil seinen Ausweis im Original vorlegt und vom anderen 

Elternteil eine Ausweiskopie mitbringt.  

Gebühren 

Personalausweis (ab dem 12. Lebensjahr)   22,80€ 

Vorläufiger Personalausweis     10,00€ 

Reisepass       37,50€ 

Expresspass       69,50€ 


